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Ultraschall-Vereinbarung 
 

 
A 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Inhalt 

 
Diese Vereinbarung ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung, mit der die Qualität bei der 
Erbringung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik gesichert werden soll. Die Vereinba-
rung regelt die fachlichen und apparativen Voraussetzungen für die Ausführung und Ab-
rechnung dieser Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung1. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Für die Anwendung dieser Vereinbarung gelten ergänzend zu Definitionen in den einzel-
nen Vorschriften die nachfolgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Anwendungsbereich: Ein Anwendungsbereich (AB) umfasst Leistungen der Ultra-

schalldiagnostik, die mittels eines oder mehrerer bestimmter Arbeitsmodi (z. B. B-
Modus) an einem bestimmten Organ bzw. einer bestimmten Körperregion (z. B. 
Abdomen und Retroperitoneum) an Patienten ggf. näher bestimmter Altersgruppen 
(z. B. Jugendliche und Erwachsene) durchgeführt werden. 

 
b) Anwendungsklasse: Eine Anwendungsklasse (AK) umfasst Leistungen der Ultra-

schalldiagnostik, die mit einem Ultraschallsystem durchgeführt werden, für das be-
stimmte apparative Mindestanforderungen festgelegt sind. 

 
c) Ultraschallsystem: Ein Ultraschallsystem ist ein Gerät zur Ultraschalldiagnostik, das 

aus Gerätekonsole, Schallkopf, Monitor und Dokumentationseinrichtung besteht. 
Weitere in der Vereinbarung verwendete medizintechnische Begriffe sind in Anlage 
IV erläutert.. 

 
Geräte zur Ultraschalldiagnostik nach dem Dopplerprinzip zum alleinigen qualitativen 
Nachweis der Blutströmung und / oder der darauf aufbauenden Druckmessungen sind 
nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 
 

§ 3 
Genehmigung 

 
(1) Die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik im Rah-

men der vertragsärztlichen Versorgung ist erst nach Erteilung der Genehmigung 
durch die Kassenärztliche Vereinigung zulässig. 

 
(2) Die Genehmigung ist für einen oder mehrere Anwendungsbereiche sowie für eine 

oder mehrere Anwendungsklassen zu erteilen, wenn der Arzt die entsprechenden 
fachlichen und apparativen Voraussetzungen nach den Abschnitten B und C im 
Einzelnen erfüllt. Die Genehmigung ist mit der Auflage zu erteilen, dass die in Ab-
schnitt D festgelegten Anforderungen erfüllt werden. 

                                                 
1 Die nachstehenden Personen- und Berufsbezeichnungen werden einheitlich sowohl für die weibliche als auch für 

die männliche Form verwendet. 
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(3) Die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ist gegenüber der 

Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Verfahren richtet sich nach Ab-
schnitt E i. V. m. der Rahmenvereinbarung für Qualitätssicherungsvereinbarungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V sowie den Richtlinien der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung für Verfahren zur Qualitätssicherung nach § 75 Abs. 7 SGB V. 

 
B 

Anforderungen an die fachliche Befähigung 
 

§ 4 
Erwerb der fachlichen Befähigung nach der Weiterbildungsordnung 

 
Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Ultra-
schalldiagnostik in einem Anwendungsbereich gilt als nachgewiesen, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt und durch die Vorlage von Bescheinigungen nach § 14 nachgewie-
sen werden: 
 
a) Berechtigung zur Durchführung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik nach dem 

für den Arzt maßgeblichen Weiterbildungsrecht. 
 
b) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach Anlage I Spalte 3 

unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach § 8 Buchstabe b oder c in der Ult-
raschalldiagnostik qualifizierten Arzt stattzufinden. 

 
§ 5 

Erwerb der fachlichen Befähigung in einer ständigen Tätigkeit 
 
Soweit eine fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich nicht nach § 4 nachge-
wiesen wird, kann diese durch eine ständige Tätigkeit erworben werden. Dabei sind die 
folgenden Voraussetzungen zu erfüllen und durch die Vorlage von Bescheinigungen nach 
§ 14 nachzuweisen: 
 
a) Mindestens 18-monatige ganztägige oder entsprechende teilzeitliche Tätigkeit in 

einem Fachgebiet, dessen Kerngebiet den jeweiligen Anwendungsbereich bzw. das 
jeweilige Organ / die jeweilige Körperregion umfasst. 

 
b) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach Anlage I Spalte 4 

unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach § 8 Buchstabe b oder c qualifi-
zierten Arzt stattzufinden. 

 
c) Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 14 Abs. 6 nach Erfüllung der 

vorgenannten Voraussetzungen. 
 

§ 6 
Erwerb der fachlichen Befähigung durch Ultraschallkurse 

 
(1) Soweit eine fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich nicht nach § 4 oder 

§ 5 nachgewiesen wird, kann diese durch Ultraschallkurse erworben werden. Dabei 
sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen und durch die Vorlage von Bescheini-
gungen nach § 14 nachzuweisen: 
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a) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach Anlage I Spalte 4 

unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach § 8 Buchstabe a oder b oder c 
qualifizierten Arzt stattzufinden. 

 
b) Erfolgreiche Teilnahme an folgenden Ultraschallkursen, die unter der Anleitung 

eines nach § 8 Buchstabe c qualifizierten Arztes (Kursleiter) stattfinden: 
 
1. Grundkurs über physikalisch-technische Basiskenntnisse, Indikationsbereich, Basis-

kenntnisse einer Ultraschalluntersuchung 
 
2. Aufbaukurs zur Vertiefung der Kenntnisse der Ultraschalldiagnostik und Verbesse-

rung der Untersuchungstechnik. Der Aufbaukurs kann durch eine mindestens 4-wö-
chige ständige Tätigkeit ersetzt werden, die unter Anleitung eines nach § 8 Buch-
stabe b oder c qualifizierten Arztes durchgeführt wird. 

 
3. Abschlusskurs zur Vervollständigung der Kenntnisse und Fähigkeiten. Vorausset-

zung für die Teilnahme am Abschlusskurs ist der Nachweis der nach Buchstabe a 
erforderlichen Ultraschalluntersuchungen in Form von Schrift- und Bilddokumentatio-
nen. Bis zu einem Drittel dieser Untersuchungen kann bereits bei der Teilnahme am 
Aufbaukurs anerkannt werden, wenn die Schrift- und Bilddokumentation den fachli-
chen Anforderungen genügt. In der Belastungsechokardiographie können nur digitale 
Bilddokumentationen anerkannt werden. 

 
c) Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 14 Abs. 6 nach Erfüllung der 

vorgenannten Voraussetzungen. 
 
(2) Für die Durchführung der Ultraschallkurse in den jeweiligen Anwendungsbereichen 

gelten die Anforderungen nach Anlage II sowie die folgenden Anforderungen: 
 

a) Zwischen Grund- und Abschlusskurs soll ein Zeitraum von mindestens  
9 Monaten liegen. 

 
b) Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 

 
c) Die Kurse müssen praktische Übungen beinhalten. Diese sollen die Hälfte 

der Kursdauer umfassen. 
 

d) Beim Aufbau- und beim Abschlusskurs dürfen höchstens 5 Kursteilnehmer 
gleichzeitig pro Ultraschallsystem unterwiesen werden. 

 
e) Das vom Kursleiter auszustellende Zertifikat über die Teilnahme an den Kur-

sen muss Angaben über den Anwendungsbereich und den Kursinhalt bein-
halten. 

 
Das Zertifikat über die Teilnahme am Abschlusskurs muss insbesondere fol-
gende Angaben enthalten: 
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― Anzahl der vorgelegten Schrift- und Bilddokumentationen nach Absatz 

1 Buchstabe a), die den fachlichen Anforderungen genügen. 
 

― Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbständigen 
Durchführung von Ultraschalluntersuchungen im jeweiligen Anwen-
dungsbereich 

 
(3) Für die Durchführung der Ultraschallkurse gelten darüber hinaus folgende spezielle 

Anforderungen: 
 

a) Für die in Anlage II genannten Anwendungsbereiche AB 3.3, AB 5 und AB 7 
kann der Grundkurs interdisziplinär durchgeführt werden. Aufbaukurs und 
Abschlusskurs müssen sich auf die spezifischen Anwendungsbereiche be-
ziehen. 

 
b) In der gesamten Gefäßdiagnostik (Anlage II Anwendungsbereich AB 11, AB 

20 und AB 22) muss der Grundkurs interdisziplinär durchgeführt werden. 
 

c) Die Ultraschallkurse für die extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße (Anlage 
II Anwendungsbereich AB 20.6) und extremitätenversorgenden Gefäße (AB 
20.8) mit dem Duplex-Verfahren können in Kombination mit dem CW-Dopp-
ler-Verfahren durchgeführt werden. 

 
§ 7 

Erwerb der fachlichen Befähigung durch eine computergestützte 
Fortbildung i. V. m. Ultraschallkursen 

 
(1) Soweit die fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich durch Ultraschall-

kurse erworben wird, kann der theoretische Teil des Abschlusskurses nach § 6 Abs. 
1 Buchstabe b Nr. 3 durch eine erfolgreiche computergestützte Fortbildung (Tuto-
rial) ersetzt werden, sofern diese angeboten wird. Dazu hat der Arzt fallbezogene 
Ultraschallaufnahmen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich zu beurteilen und 
fallbezogene Fragen zu beantworten. 

 
(2) Die übrigen Bestimmungen nach § 6 bleiben unberührt. Insbesondere können die 

erforderliche Anzahl von durchgeführten Ultraschalluntersuchungen nach § 6 Abs. 1 
Buchstabe a sowie das Kolloquium nach § 6 Abs. 1 Buchstabe c durch die compu-
tergestützte Fortbildung nicht ersetzt werden. 

 
(3) Die computergestützte Fortbildung muss von der Kassenärztlichen Vereinigung 

anerkannt sein. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die wichtigsten Or-
gane, die wichtigsten Diagnosen und die entsprechenden Therapiemethoden des 
jeweiligen Anwendungsbereichs Bestandteile der Fortbildung sind. 
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(4) Der Anbieter einer computergestützten Fortbildung hat einen Gesamtbestand an 

Fällen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich vorzuhalten. Einzelne Fälle können 
aus mehreren Ultraschallaufnahmen bestehen. Aus dem Gesamtbestand werden 
dem Arzt mindestens 20 Fälle nach dem Zufallsprinzip bereitgestellt. Der Gesamt-
bestand soll mindestens die 10-fache Anzahl an Fällen beinhalten. Bei bestimmten 
Anwendungsbereichen kann ein geringerer Gesamtbestand an Fällen vorgehalten 
werden, sofern dies durch Besonderheiten des Anwendungsbereichs (z. B. einge-
schränktes Diagnosespektrum, geringe Arztzahlen) begründet ist. 

 
(5) Der Arzt hat die Aufgabe, die bereitgestellten Fälle anhand der fallbezogenen Ultra-

schallaufnahmen und der geschilderten Anamnese als Normalbefund oder Patholo-
gie zu klassifizieren. Handelt es sich um einen pathologischen Fall, so beschreibt 
der Arzt den Befund, stellt die Diagnose und bestimmt das weitere Vorgehen. Liegt 
hingegen ein Normalbefund vor, sind ultraschallbezogene Fragen zum anatomi-
schen Wissen zu beantworten. 

 
(6) Der Anbieter stellt dem Arzt ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an der 

computergestützten Fortbildung aus. 
 

§ 8 
Qualifikation der Ausbilder 

 
Qualifizierte Ausbilder im Sinne dieser Vereinbarung sind, je nach Wahrnehmung der Auf-
gaben nach den §§ 4 bis 6: 
 
a) Ärzte, die die Anforderungen an die fachliche Befähigung im jeweiligen 

Anwendungsbereich nach dieser Vereinbarung erfüllen, 
 
b) Ärzte, die nach der Weiterbildungsordnung in vollem Umfang zur Weiterbildung im 

jeweiligen Anwendungsbereich befugt sind. Ist der anleitende Arzt nur teilweise zur 
Weiterbildung befugt, muss er zusätzlich die Voraussetzungen an die fachliche Be-
fähigung nach dieser Vereinbarung erfüllen. 

 
c) Ärzte, die die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllen: 
 

― eine abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt 
― die Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen nach dieser 

Vereinbarung für den jeweiligen Anwendungsbereich 
― eine mindestens 36-monatige eigenverantwortliche Tätigkeit im Bereich der 

Ultraschalldiagnostik 
― die 10-fache Zahl der in Anlage I Spalte 4 für den jeweiligen Anwendungsbe-

reich geforderten Untersuchungszahlen. 
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C 

Anforderungen an die apparative Ausstattung 
 

§ 9 
Apparative Ausstattung 

 
(1) Die verwendeten Ultraschallsysteme müssen Mindestanforderungen an die 

Gerätesicherheit, biologische Sicherheit und technische Leistungsfähigkeit erfüllen. 
Die Mindestanforderungen richten sich nach Anwendungsklassen gemäß Anlage 
III. Ärzte, die einen Antrag auf Genehmigung stellen, sind verpflichtet, die in Anlage 
III Nummern 1 bis 8 aufgeführten Mindestanforderungen nachzuweisen (Abnahme-
prüfung). Die Mindestanforderungen gelten für jeden Arbeitsplatz. 

 
(2) Als Teil der Abnahmeprüfung ist zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Ultra-

schallsystems hinsichtlich der technischen Bildqualität bei Untersuchungen im B-
Modus eine aktuelle Bilddokumentation der jeweiligen Anwendungsklasse einzu-
reichen. Dabei müssen die in Anlage III Nummer 9.2 genannten charakteristischen 
Bildmerkmale erkennbar bzw. differenzierbar sein. Sofern ein Ultraschallsystem für 
mehrere beantragte Anwendungsklassen verwendet werden soll, ist eine aktuelle 
Bilddokumentation einer dieser Anwendungsklassen einzureichen. 

 
(3) Das Organ bzw. die Körperregion muss entsprechend Anlage III Nummer 9.1 

abgebildet sein, sofern dies für eine Anwendungsklasse definiert ist. Die Ultra-
schallaufnahme soll nicht älter als 3 Monate sein. Die Anforderungen an die Doku-
mentation gemäß Anlage III Nummer 6 müssen erfüllt sein. Aus der Bilddokumen-
tation muss eindeutig hervorgehen, dass die Ultraschallaufnahme mit dem bean-
tragten Ultraschallsystem erstellt wurde. 

 
(4) Der Arzt muss sich für jedes Ultraschallgerät, das er erstmalig in Betrieb nimmt, 

anhand der Gebrauchsanweisung sowie beigefügter sicherheitsbezogener Informa-
tionen und Instandhaltungshinweise in die sachgerechte Handhabung, Anwendung 
und den Betrieb des Ultraschallsystems einweisen lassen. Die Einweisung darf nur 
von Personen durchgeführt werden, die auf Grund ihrer Kenntnisse und praktischen 
Erfahrungen für die Einweisung in die medizintechnische Handhabung des Gerätes 
geeignet sind. Die Einweisung ist unter Angabe des Namens der einweisenden 
Person schriftlich zu dokumentieren und auf Verlangen der Kassenärztlichen Verei-
nigung nachzuweisen. 

 
(5) Der Arzt hat jede Veränderung in der apparativen Ausstattung, die Auswirkungen 

auf die Bildqualität haben kann, unverzüglich der Kassenärztlichen Vereinigung 
mitzuteilen. 
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D 

Auflagen 
 

§ 10 
Ärztliche Dokumentation 

 
(1) Der Arzt ist verpflichtet, die Indikation und die Durchführung der Ultraschalluntersu-

chung zu dokumentieren. 
 
(2) Aus der ärztlichen Dokumentation müssen hervorgehen: 
 

1. Patientenidentität (Name und Alter) 
2. Untersucheridentifikation 
3. Untersuchungsdatum 
4. Fragestellung bzw. Indikation der Untersuchung 
5. ggf. eingeschränkte Untersuchungsbedingungen bzw. Beurteilbarkeit 
6. organspezifische Befundbeschreibung, außer bei Normalbefunden 
7. (Verdachts-)Diagnose 
8. abgeleitete diagnostische und / oder therapeutische Konsequenzen und / oder 

abgeleitetes anderweitiges Vorgehen 
 
(3) Die schriftliche Dokumentation im Rahmen der Schwangerschaftsbetreuung erfolgt 

entsprechend der Mutterschafts-Richtlinien. Die schriftliche Dokumentation der so-
nographischen Früherkennungs-Untersuchung der Säuglingshüfte hat gemäß An-
lage V zu erfolgen. 

 
(4) Aus der Bilddokumentation müssen mindestens hervorgehen:   
 

1. Die Inhalte nach Anlage III Nummer 6 
2. bei Normalbefund: Darstellung von einer oder mehreren geeigneten 

Schnittebenen zur Belegung des Normalbefunds im Sinne der Fragestellung 
(nur bei B-Modus) 

3. bei pathologischem Befund: Darstellung in 2 Schnittebenen oder – wenn dies 
nicht möglich ist – in einer Schnittebene (nur bei B-Modus) 

 
§ 11 

Überprüfung der ärztlichen Dokumentation 
 
(1) Die Überprüfung richtet sich auf die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der 

ärztlichen Dokumentation nach § 10 Abs. 2 bis 4. 
 
(2) Die Kassenärztliche Vereinigung fordert jährlich von mindestens 3 Prozent der 

Ärzte, denen eine Genehmigung erteilt worden ist, die Dokumentationen zu 5 abge-
rechneten Ultraschalluntersuchungen an. Die Auswahl der Dokumentationen erfolgt 
nach dem Zufallsprinzip durch die Kassenärztliche Vereinigung unter Angabe des 
Patientennamens und des Untersuchungsdatums. 

 
(3) Jede der eingereichten Dokumentationen ist daraufhin zu beurteilen, ob die nach  

§ 10 Abs. 2 bis 4 geforderten Angaben vollständig und nachvollziehbar sind. 
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(4) Das Ergebnis der Überprüfung der ärztlichen Dokumentation wird dem Arzt durch 

die Kassenärztliche Vereinigung innerhalb von 4 Wochen mitgeteilt. Der Arzt soll 
über bestehende Mängel informiert und ggf. beraten werden, wie diese behoben 
werden können. 

 
(5) Zeigt die Dokumentation Mängel, fordert die Kassenärztliche Vereinigung im folgen-

den Jahr erneut die Dokumentationen zu 5 abgerechneten Ultraschalluntersuchun-
gen nach Absatz 2 an. 

 
(6) Werden die Anforderungen nach Absatz 3 auch dann nicht erfüllt, hat der Arzt die 

Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen an einem Kolloquium bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung teilzunehmen. Hat der Arzt an dem Kolloquium nicht teilgenom-
men oder war die Teilnahme an dem Kolloquium nicht erfolgreich, ist die Genehmi-
gung zu widerrufen. 

 
(7) Nach Widerruf der Genehmigung kann der Arzt frühestens nach Ablauf von  

3 Monaten einen Antrag auf eine erneute Teilnahme an einem Kolloquium stellen. 
Diesem Antrag ist eine Bescheinigung über die zwischenzeitliche Teilnahme an ge-
eigneten Fortbildungsmaßnahmen beizulegen. Ist die Teilnahme an dem 
Kolloquium erfolgreich, erteilt die Kassenärztliche Vereinigung die Genehmigung. 

 
(8) Stichprobenprüfungen im Einzelfall nach § 136 SGB V werden anerkannt, wenn sie 

mindestens die Anforderungen dieser Vereinbarung erfüllen. 
 
(9) Die Überprüfung der Dokumentation der sonographischen Untersuchung der Säug-

lingshüfte (Anlage I Anwendungsbereich AB 10.2) richtet sich nach Anlage V. 
 

§ 12 
Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung 
für die sonographische Untersuchung der Säuglingshüfte 

 
Für Ärzte, denen eine Genehmigung zur sonographischen Untersuchung der Säuglings-
hüfte (Anlage I Anwendungsbereich AB 10.2) erteilt worden ist, besteht als Auflage zur 
Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung die erfolgreiche Teilnahme an der regelmä-
ßigen Überprüfung der ärztlichen Dokumentation (Bild- und Schriftdokumentation) gemäß 
Anlage V. 
 

§ 13 
Konstanzprüfung 

 
(1) Der Arzt ist verpflichtet, bei Untersuchungen im B-Modus in regelmäßigen Abstän-

den an einer Überprüfung der Bilddokumentation teilzunehmen (Konstanzprüfung). 
 
(2) Die Konstanzprüfung richtet sich auf die technische Bildqualität. Anhand der in An-

lage III Nummer 9.2 für die jeweilige Anwendungsklasse genannten charakteristi-
schen Bildmerkmale soll überprüft werden, ob die Leistungsfähigkeit des Ultra-
schallsystems hinsichtlich der technischen Bildqualität eine ausreichende diagnosti-
sche Sicherheit ermöglicht. Sind für eine Anwendungsklasse keine charakteristi-
schen Bildmerkmale genannt, entfällt insoweit die Verpflichtung zur Teilnahme an 
der Überprüfung nach Absatz 1. 
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(3) Die erstmalige Konstanzprüfung findet 4 Jahre nach der Abnahmeprüfung nach § 9 

statt, danach werden die Prüfungen in 4-jährigem Abstand durchgeführt. Für die 
Konstanzprüfung fordert die Kassenärztliche Vereinigung von jedem Arzt eine aktu-
elle Bilddokumentation jeder genehmigten Anwendungsklasse an. Sofern ein Ultra-
schallsystem für mehrere Anwendungsklassen verwendet wird, ist eine aktuelle 
Bilddokumentation einer dieser Anwendungsklassen anzufordern. 

 
(4) Die Anforderungen an die technische Bildqualität der eingereichten Bilddokumenta-

tion gelten als erfüllt, wenn die in Anlage III Nummer 9.2 genannten charakteristi-
schen Bildmerkmale differenzierbar bzw. erkennbar sind. 

 
(5) Das Organ bzw. die Körperregion muss entsprechend der Anlage III Nummer 9.1 

abgebildet sein. Die Ultraschallaufnahme soll nicht älter als 6 Monate sein. Die An-
forderungen an die Dokumentation nach Anlage III Nummer 6 müssen erfüllt sein. 
Aus der Bilddokumentation muss eindeutig hervorgehen, dass die Ultraschallauf-
nahme mit dem genehmigten Ultraschallsystem erstellt wurde. 

 
(6) Das Ergebnis der Konstanzprüfung wird dem Arzt durch die Kassenärztliche 

Vereinigung innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Prüfung mitgeteilt. Der Arzt soll 
über bestehende Mängel informiert und ggf. beraten werden, wie diese behoben 
werden können. Werden die Anforderungen an die technische Bildqualität nicht er-
füllt, kann der Arzt innerhalb von 3 Monaten nach Mitteilung der Mängel eine wei-
tere Bilddokumentation der jeweiligen Anwendungsklasse einreichen. Wird keine 
Dokumentation eingereicht oder werden die Anforderungen an die technische Bild-
qualität erneut nicht erfüllt, ist die Genehmigung - ggf. gerätebezogen - zu widerru-
fen. 

 
(7) Die Genehmigung ist wieder zu erteilen, wenn eine aktuelle Bilddokumentation 

eingereicht wird, die die Anforderungen nach § 9 Abs. 2 erfüllt. 
 
(8) Die nach § 12 geforderte Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung 

für die sonographische Untersuchung der Säuglingshüfte wird als Konstanzprüfung 
anerkannt. Ebenfalls anerkannt werden Stichprobenprüfungen im Einzelfall nach  
§ 136 SGB V, wenn sie mindestens die Anforderungen dieser Vereinbarung erfül-
len. In Fällen, in denen eine Überprüfung der ärztlichen Dokumentation nach § 11 
erfolgt, kann diese organisatorisch mit der Konstanzprüfung verbunden werden. 

 
E 

Verfahren 
 

§ 14 
Genehmigungsverfahren 

 
(1) Anträge auf Genehmigung sind an die Kassenärztliche Vereinigung zu richten. 
 
(2) Über die Anträge und über den Widerruf oder die Rücknahme einer erteilten 

Genehmigung entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. 
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(3) Dem Antrag auf Genehmigung sind insbesondere beizufügen: 
 
1. a) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 4: 
 

― Urkunde über die Berechtigung zum Führen der entsprechenden Gebiets- oder 
Facharztbezeichnung 

― Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 4 Buchstabe b selbständig 
durchgeführten Ultraschalluntersuchungen 

 
b) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 5: 
 

― Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 5 Buchstabe a und b 
absolvierte ständige Tätigkeit in der Ultraschalldiagnostik und die selbständig 
durchgeführten Ultraschalluntersuchungen 

 
c) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 6 oder § 7: 
 

― Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 6 Abs. 1 Buchstabe a selb-
ständig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen 

― Zertifikate über die erfolgreiche Teilnahme an den Ultraschallkursen nach § 6 
Abs. 1 Buchstabe b. 

― ggf. Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an der computergestützten 
Fortbildung nach § 7. 

 
d) Die Zeugnisse nach den Buchstaben a bis c müssen mindestens die folgenden 

Angaben beinhalten: 
 

― Überblick über die Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Abteilung, in der 
die Anleitung stattfand. 

― Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen und angewandten Techni-
ken. 

― Zahl der vom Antragsteller selbständig und unter Anleitung erbrachten Untersu-
chungen und diagnostischen Beurteilungen; Zahl der pathologischen Befunde. 

― Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbständigen Durchführung 
von Ultraschalluntersuchungen. 

 
2. Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die apparative Ausstattung nach § 9 

und Anlage III. Der Nachweis kann durch die Gewährleistung des Herstellers ge-
führt werden. Die Verpflichung zur Einreichung einer aktuellen Bilddokumentation 
nach § 9 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

 
(4) Soll eine fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistungen 

der Ultraschalldiagnostik in einem Anwendungsbereich an Patienten bestimmter 
Altersklassen (z. B. Kindern) nachgewiesen werden, muss aus dem Zeugnis her-
vorgehen, dass die Untersuchungen bei solchen Patienten durchgeführt wurden. 
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(5) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Qualitätssicherungs-Kommissio-

nen beauftragen, die in Betrieb befindlichen Ultraschallsysteme daraufhin zu über-
prüfen, ob sie den Bestimmungen gemäß Anlage III entsprechen. Die Genehmi-
gung wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem Antrag sein Einverständnis zur 
Durchführung einer solchen Überprüfung erklärt. 

 
(6) Wird die fachliche Befähigung nach § 5, § 6 oder § 7 erworben, darf die Genehmi-

gung nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium erfolgen. 
 
(7) Ärzte, die nicht über die Schwerpunktbezeichnung „Spezielle Geburtshilfe und Peri-

natalmedizin“ verfügen und Ultraschalluntersuchungen des feto-maternalen Gefäß-
systems (Anlage I Anwendungsbereich AB 22.2) oder des fetalen kardiovaskulären 
Systems (AB 22.1) mit dem Duplex-Verfahren ausführen und abrechnen wollen, 
müssen ihre fachliche Befähigung in einem Kolloquium nachweisen. 

 
(8) Bestehen trotz der vorgelegten Bescheinigungen und Dokumentationen begründete 

Zweifel an der fachlichen Befähigung des Arztes, so kann die Kassenärztliche Ver-
einigung die Erteilung der Genehmigung von der erfolgreichen Teilnahme an einem 
Kolloquium abhängig machen. Das gleiche gilt, wenn der antragstellende Arzt im 
Vergleich zu dieser Vereinbarung eine abweichende, aber gleichwertige Befähigung 
nachweist. 

 
(9) Die Genehmigung zur sonographischen Untersuchung der Säuglingshüfte (Anlage I 

Anwendungsbereich AB 10.2) ist zu widerrufen, wenn der Arzt die Auflagen zur Auf-
rechterhaltung der fachlichen Befähigung nach § 12 nicht erfüllt. 

 
F 

Schlussbestimmungen 
 

§ 15 
Auswertung 

 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen teilen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in 
den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung jährlich, danach zwei-
jährlich die Anzahl der Abnahmeprüfungen – inklusive der Überprüfung der Bilddokumen-
tation – nach § 9 Abs. 1 bis 3, der Überprüfungen der ärztlichen Dokumentation nach § 11 
und der Konstanzprüfungen nach § 13 mit. Dabei sind Art und Häufigkeit der Beanstan-
dungen nach § 10 Absatz 2 Nr. 4 – 8 sowie Absatz 4 zu erfassen. Die Partner der Bun-
desmantelverträge beraten diese Ergebnisse. 
 

§ 16 
Übergangsregelungen 

 
(1) Ärzte, die bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung auf der Grundlage der „Vereinba-

rung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der Ultraschalldiagnostik“ vom 10. Februar 1993 über 
eine Genehmigung verfügen, behalten diese. 
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(2) Bis 15 Monate nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung behalten beim Erwerb der 

fachlichen Befähigung nach § 4 und § 5 alternativ zu den Vorgaben dieser Verein-
barung die entsprechenden Vorgaben der Vereinbarung vom 10. Februar 1993 ihre 
Gültigkeit für Ärzte, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in 
einer Weiterbildung befinden. 

 
(3) Bis 15 Monate nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung behalten beim Erwerb der 

fachlichen Befähigung durch Ultraschallkurse nach § 6 und § 7 alternativ zu den 
Vorgaben dieser Vereinbarung die entsprechenden Vorgaben der Vereinbarung 
vom 10. Februar 1993 ihre Gültigkeit. 

 
(4) Für Ultraschallsysteme, die bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung verwendet 

wurden, muss der Nachweis der Erfüllung der Mindestanforderungen an die appa-
rative Ausstattung nach § 9 Abs. 1 bis 3 spätestens 4 Jahre nach Inkrafttreten die-
ser Vereinbarung nachgewiesen werden. Das Nähere zur Durchführung bestimmt 
die Kassenärztliche Vereinigung. 

 
(5) Abweichungen von § 10 Abs. 4 Nr. 1 sind bis 4 Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Vereinbarung zulässig, sofern das Ultraschallsystem eine automatische Anzeige 
dieser Inhalte nicht vorsieht. 

 
(6) Für Ultraschallsysteme, die bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung verwendet 

wurden, ist der Arzt verpflichtet, Typ und Baujahr des Ultraschallsystems spätes-
tens 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung der Kassenärztlichen Verei-
nigung mitzuteilen. Unbeschadet von Absatz 4 soll die Kassenärztliche Vereinigung 
den Nachweis der Erfüllung der Mindestanforderungen an die apparative Ausstat-
tung nach § 9 Abs. 1 bis 3 zunächst für diejenigen Ultraschallsysteme mit den äl-
testen Baujahren anfordern. 

 
(7) Ärzte, die bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung regelmäßig Leistungen der 

Ultraschalldiagnostik nach Anlage I Anwendungsbereich AB 20.4 oder AB 20.7 er-
bracht haben, erhalten eine Genehmigung für diesen Anwendungsbereich, wenn 
sie diese innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung beantragen. 

 
§ 17 

Inkrafttreten 
 
Diese Vereinbarung tritt zum 1. April 2009 in Kraft. Sie ersetzt die „Vereinbarung von 
Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Unter-
suchungen in der Ultraschalldiagnostik“ vom 10. Februar 1993. 
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Protokollnotiz: 

 
Die Vertragspartner verständigen sich darauf, das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand der 
Abnahmeprüfung nach § 9, der Überprüfung der ärztlichen Dokumentation nach § 11, der 
Konstanzprüfung nach § 13 und der Auswertung nach § 15 in den ersten beiden Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung jährlich, danach zweijährlich zu überprüfen. Auf-
grund der Ergebnisse dieser Überprüfung wird entschieden, dass die jeweiligen Maßnah-
men weitergeführt werden sollen. Insbesondere ist zu entscheiden, ob die Abnahmeprü-
fung nach § 9 und die Konstanzprüfung nach § 13 mit einem Prüfkörper durchgeführt 
werden sollen, sobald ein validierter Prüfkörper verfügbar ist. 

























































































Anlage V (Regelmäßige Überprüfung der ärztlichen Dokumentation bei der sonographischen Untersuchung der 
Säuglingshüfte nach § 12) der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V 

§ 1 
Inhalt und Ziel 

 
Diese Vereinbarung regelt die zusätzlichen Voraussetzungen für die Ausführung und 
Abrechnung der sonographischen Untersuchung der Säuglingshüften in der ver-
tragsärztlichen Versorgung (Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 
01722 und 33051 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes). Mit dieser kontinuierli-
chen Qualitätssicherungsmaßnahme soll eine stets gleichbleibende Untersuchungs-
qualität derjenigen Ärzte gewährleistet werden, die die hüftsonographische Untersu-
chung bei Säuglingen durchführen. Dies betrifft neben der Qualität der Bild- und 
Schriftdokumentation auch die vom untersuchenden Arzt veranlassten diagnosti-
schen und/oder therapeutischen Konsequenzen. 
 

§ 2 
Überprüfung der ärztlichen Dokumentation 

 
Ärzte, die eine Genehmigung zur sonographischen Untersuchung der Säuglingshüfte 
in der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 4 oder § 5 i. V. m. Anlage I 
Anwendungsbereich AB 10.2 oder § 6 i. V. m. den Anlagen I und II Anwendungsbe-
reich AB 10.2 der Ultraschall-Vereinbarung erhalten haben, sind zur Aufrechterhal-
tung ihrer fachlichen Befähigung verpflichtet, unmittelbar nach Abrechnung der ers-
ten 12 Leistungen nach Genehmigungserteilung an einer Initialprüfung und 
anschließend an regelmäßigen Stichprobenprüfungen der ärztlichen Dokumentation 
(Bild- und Schriftdokumentation) jeweils innerhalb von 2 bzw. 5 Jahren teilzunehmen. 
 

§ 3 
Umfang 

 
(1) Die Überprüfung der ärztlichen Dokumentation umfasst die Qualität der selbst-

ständig durchgeführten sonographischen Untersuchung der Säuglingshüfte mit 
ihren diagnostischen Informationen sowie die Nachvollziehbarkeit und Schlüs-
sigkeit der medizinischen Fragestellung, Befundung und Indikationsstellung für 
mögliche Folgemaßnahmen. 

 
(2) Die sich aus der jeweiligen Anamnese, dem klinischen oder sonographischen 

Befund ergebenden Konsequenzen für das vom Arzt veranlasste weitere 
diagnostische und/oder therapeutische Vorgehen sind ebenfalls im Umfang der 
Überprüfung enthalten. 

 
§ 4 

Anforderung und Auswahl der Dokumentationen durch die Kassenärztliche 
Vereinigung 

 
Die Kassenärztliche Vereinigung fordert von jedem Arzt die Dokumentationen (Bild- 
und Schriftdokumentationen) über durchgeführte Hüftsonographien bei Säuglingen 
von mindestens 12 Patienten (Fälle) an. Die Auswahl der anzufordernden Doku-
mentationen erfolgt, abgesehen von der Initialprüfung, nach dem Zufallsprinzip. Die 
Stichprobenziehung erfolgt aus den Fällen des gesamten Zeitraums seit der letzten 
Prüfung. 
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§ 5 
Anforderungen an die Bilddokumentation 

 
Folgende Anforderungen an die Bilddokumentation sind zu erfüllen: 
 
1. Die Identifikation der Patienten muss eindeutig sein (Name, Geburtsdatum, 

Untersuchungsdatum). 
2. Die Ultraschallbilder müssen vom untersuchenden Arzt unterschrieben sein 

oder es muss der Name des untersuchenden Arztes eindeutig aus der Bilddo-
kumentation hervorgehen. 

3. Es sind zwei Ultraschallbilder von jeder Hüfte vorzulegen.  
4. Die Seitenbezeichnungen müssen auf jedem Ultraschallbild vorhanden sein. 
5. Die Messlinien müssen auf einem der beiden Ultraschallbilder eingezeichnet 

sein. 
6. Erfolgt das Einzeichnen der Messlinien auf einem Papierbildausdruck, so muss 

das Abbildungsverhältnis mindestens 1,7 : 1 betragen.  
7. Alternativ zu einem Papierbildausdruck können die Bilddokumente auch digital 

eingereicht werden. 
8. Folgende Bildmerkmale (anatomische Strukturen) müssen dargestellt und 

eindeutig erkennbar sein: 
 

― Knorpel-Knochen-Grenze 
― Hüftkopf 
― Umschlagfalte der Gelenkkapsel 
― Gelenkkapsel 
― Labrum acetabulare 
― knorpeliges Pfannendach 
― Os ilium einschließlich Unterrand 
― knöcherner Erker (Umschlagpunkt) 

 
9. Die Ultraschallbilder müssen kippfehlerfrei in der Standardschnittebene nach 

Graf (Unterrand des Os ilium, mittlerer Pfannendachbereich, Labrum acetabu-
lare) angefertigt sein. 

10. Die Winkelbefunde (Alpha- und Beta-Winkel) sowie die Typisierung nach Graf 
sind auf der Grundlage der Auswertung eines Bildes pro Gelenkseite zu ermit-
teln. 

11. Bei dezentrierten Gelenken kann von der Standardschnittebene nach Graf 
abgewichen werden. 

 
§ 6 

Anforderung an die schriftliche Dokumentation 
 
(1) Die schriftliche Dokumentation der sonographischen Früherkennungs-

Untersuchung der Säuglingshüfte hat gemäß Anlage 5 zu Abschnitt B Nr. 3 der 
Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die 
Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebens-
jahres („Kinder-Richtlinien“) zu erfolgen. Die schriftliche Dokumentation der so-
nographischen Untersuchung der Säuglingshüfte muss neben anamnestischen 
Angaben – für jede Hüfte getrennt – klinische Angaben wie Stabilität des Hüft-
gelenks und Abspreizhemmung sowie den Hüfttyp nach Graf einschließlich Al-
pha- und Beta-Winkel enthalten. 
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(2) Weiterhin sind die diagnostischen und ggf. die therapeutischen Konsequenzen 
zu dokumentieren: 

 
― keine Therapie 
― Kontrolluntersuchung 
― Nachreifungstherapie 
― Retentionstherapie 
― Repositionstherapie 
― andere Empfehlungen 

 
Es ist anzugeben, ob für die empfohlenen diagnostischen und/oder therapeuti-
schen Konsequenzen eine Überweisung erfolgte. 

 
§ 7 

Durchführung der Überprüfung durch die Sonographie-Kommission und Aus-
wertung der durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen 

 
(1) Die Durchführung der Überprüfung einschließlich der Beurteilung der ärztlichen 

Dokumentation (Bild- und Schriftdokumentation) erfolgt durch die Sonographie-
Kommission der Kassenärztlichen Vereinigung. 

 
(2) Die Beratung des Arztes nach § 10 Abs. 2 kann im Rahmen eines Kolloquiums 

stattfinden. Die Durchführung der Kolloquien richtet sich nach den Qualitätssi-
cherungs-Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gemäß § 75 
Abs. 7 SGB V. 

 
(3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt gemeinsam mit den Kassenärztli-

chen Vereinigungen geeignete Maßnahmen durch, die eine Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse der Initial- und Stichprobenprüfungen durch Angleichung relevanter 
Aspekte der Beurteilungs- und Bewertungspraxis ermöglichen. 

 
(4) Damit die Partner der Bundesmantelverträge entscheiden können, ob und in 

welcher Weise die nach dieser Vereinbarung durchgeführten Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen weitergeführt werden, sind deren Ergebnisse von den Kas-
senärztlichen Vereinigungen zu sammeln, zusammenzufassen und jährlich aus-
zuwerten. Eine Zusammenstellung ist den Vertragspartnern auf Anforderung zur 
Verfügung zu stellen. 

 
(5) In die jährliche Auswertung gemäß Absatz 4 werden mindestens folgende 

Angaben (aufgeschlüsselt nach Kassenärztlichen Vereinigungen) einbezogen: 
 

― Anzahl geprüfter Ärzte gemäß § 2, differenziert nach Initial- und 
Stichprobenprüfung 

― Anzahl der Ärzte mit Genehmigung 
― Anzahl neu beschiedener Anträge 
― Anzahl abrechnender Ärzte 
― Anzahl und Ergebnisse (gemäß § 8) der Beurteilungen der Dokumentatio-

nen bei Initialprüfungen und Stichprobenprüfungen gemäß § 11 Abs. 2 
und 3, wobei bei den Beurteilungen der Stufe III nach Mängeln der Bild- 
und Schriftdokumentation zu differenzieren ist. 
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― Anzahl durchgeführter Kolloquien gemäß § 7 Abs. 2 und § 11 Abs. 4 
― Anzahl Genehmigungsaussetzungen und -entzüge gemäß § 11 Abs. 3 

und 4  
― Anzahl nachgewiesener Kurse nach Anhang 1 und nach § 6 der Ultra-

schall-Vereinbarung 
― Durchgeführte Maßnahmen und Ergebnisse gemäß § 7 Abs. 3 
― Erfolgte Empfehlungen an den Arzt gemäß § 10 Abs. 3 
― Erfolgte Beratungen gemäß § 10 Abs. 2 

 
§ 8 

Beurteilungsstufen 
 
(1) Je Arzt werden insgesamt folgende Unterlagen in die Beurteilung durch die 

Sonographie-Kommission einbezogen: 
 

― 48 Bilddokumentationen gemäß § 5 
― 12 schriftliche Dokumentationen gemäß § 6 

 
(2) Die Beurteilung der bildlichen und schriftlichen Dokumentationen erfolgt je Pati-

ent nach folgenden Stufen: 
 

Stufe I: regelgerecht (keine oder geringfügige Mängel) 
 

Stufe II: eingeschränkt (geringe Mängel) 
 

Patientendokumentationen sind der Stufe II insbesondere dann zuzuordnen, 
wenn 

 
― in der Papierbilddokumentation mit manuell eingezeichneten Messlinien das 

Abbildungsverhältnis von mindestens 1,7 : 1 nicht eingehalten wurde, 
 

― in der Bilddokumentation die Bildmerkmale (anatomischen Strukturen ge-
mäß § 5 Nr. 8) im Einzelnen nur eingeschränkt dargestellt sind, 

 
― die Messlinien nicht ausreichend korrekt eingezeichnet wurden, 

 
― die schriftliche Dokumentation unvollständig oder nur eingeschränkt 

nachvollziehbar ist. 
 

Stufe III: unzureichend (schwerwiegende Mängel) 
 

Patientendokumentationen sind der Stufe III insbesondere dann zuzuordnen, 
wenn 

 
― in der Bilddokumentation die Bildmerkmale (anatomischen Strukturen ge-

mäß § 5 Nr. 8) im Einzelnen unzureichend dargestellt sind, 
 

― die Schnittebene in der Bilddokumentationen nicht der Standardschnittebene 
entspricht, 
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― wenn die Messlinien zur Bestimmung des Alpha- und Betawinkels nicht kor-
rekt eingezeichnet sind mit der Folge einer fehlerhaften Typisierung, 

 
― die schriftliche Dokumentation unzureichend nachvollziehbar ist (z. B. 

behandlungsbedürftiger Befund nicht erkannt). 
 

§ 9 
Anforderungskriterien 

 
(1) Die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation werden erfüllt, wenn 

höchstens 2 Patientendokumentationen der Stufe II und keine der Stufe III zu-
geordnet wurde. 

 
(2) Die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation werden nicht erfüllt, 

wenn 
 

a) mehr als 2 und höchstens 5 Patientendokumentationen der Stufe II oder 
eine Patientendokumentation der Stufe III zugeordnet werden mussten 
oder wenn 

 
b) mehr als eine Patientendokumentation der Stufe III oder mehr als 

5 Patientendokumentationen der Stufe II zugeordnet werden mussten. 
 

§ 10 
Information, Beratung sowie Maßnahmen 

durch die Kassenärztliche Vereinigung 
 
(1) Das Ergebnis der Überprüfung der Dokumentation wird dem Arzt durch die Kas-

senärztliche Vereinigung innerhalb von 4 Wochen mitgeteilt. 
 
(2) Der Arzt wird fallbezogen und differenziert nach untersuchten Gelenken über 

die bestehenden Mängel informiert und soll eingehend beraten werden, wie die 
Mängel behoben werden können. Die Beratung zur Behebung von technischen 
Mängeln kann mit Zustimmung des Arztes auch am Ort der Leistungserbringung 
(Arztpraxis etc.) durchgeführt werden. 

 
(3) In folgenden Fällen und unter der Voraussetzung einer gegebenen therapeuti-

schen Relevanz wird dem Arzt empfohlen, unverzüglich geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, die zu einer zeitnahen Klärung des Befundes beziehungsweise zu 
einer korrekten Behandlung führen:  

 
― die Bilddokumentation diagnostisch nicht verwertbar ist, 
― ein behandlungsbedürftiger Befund nicht erkannt wurde oder nicht ausrei-

chend therapiert wurde, 
― eine Behandlung bei falsch positivem Befund durchgeführt wird. 

 
Die Kassenärztliche Vereinigung kann eine zeitnahe Rückmeldung über die von 
dem Arzt ergriffenen Maßnahmen anfordern. 
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§ 11 
Prüfungsintervalle/Folgen bei nicht  

sachgerecht durchgeführter Dokumentation 
 
(1) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation gemäß § 9 

Abs. 1 im Rahmen der Initialprüfung (die ersten 12 Leistungen nach Genehmi-
gungserteilung) erfüllt, erfolgt die nächste Stichprobenprüfung gemäß § 4 inner-
halb von 24 Monaten. Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Doku-
mentation dabei gemäß § 9 Abs. 1 erfüllt, hat die nächste Stichprobenprüfung 
regelmäßig innerhalb von 5 Jahren zu erfolgen. 

 
(2) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation gemäß § 9 

Abs. 2 Buchstabe a) im Rahmen der Initialprüfung oder einer 
Stichprobenprüfung nicht erfüllt, muss der Arzt innerhalb von 12 Monaten an ei-
ner erneuten Überprüfung der Dokumentation (Wiederholungsprüfung) teilneh-
men. Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation dabei 
gemäß § 9 Abs. 1 erfüllt, hat die nächste Prüfung regelmäßig gemäß § 4 inner-
halb von 5 Jahren zu erfolgen. Werden die Anforderungen an eine sachge-
rechte Dokumentation gemäß § 9 Abs. 2 Buchstabe a) wiederholt nicht erfüllt, 
entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung, neben der obligaten Wiederho-
lungsprüfung nach Satz 1, über die Einleitung weiterer qualitätssichernder Maß-
nahmen. 

 
(3) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation gemäß § 9 

Abs. 2 Buchstabe b) im Rahmen der Initialprüfung oder einer 
Stichprobenprüfung nicht erfüllt, wird die Genehmigung zur Durchführung und 
Abrechnung von Leistungen der Sonographie der Säuglingshüfte ausgesetzt. 
Der Arzt hat innerhalb eines Jahres nach Mitteilung über die festgestellten Män-
gel die erfolgreiche Teilnahme an einem Fortbildungskurs zur Sonographie der 
Säuglingshüfte gemäß Anhang 1 der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuwei-
sen. Bei erfolgreich geführtem Nachweis erfolgt die nächste Überprüfung auf 
der Grundlage der ersten 12 durchgeführten und abgerechneten sonographi-
schen Untersuchungen der Säuglingshüfte (Initialprüfung). 

 
(4) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn der Arzt den nach Absatz 3 erforderli-

chen Fortbildungskurs nicht innerhalb eines Jahres nachgewiesen hat. Ein er-
neuter Antrag auf eine Genehmigung kann frühestens nach Ablauf von 
6 Monaten nach Mitteilung über den Widerruf der Genehmigung gestellt wer-
den. Hierzu ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium der Kassenärzt-
lichen Vereinigung nachzuweisen. 

 
§ 12 

Übergangsregelungen, Inkrafttreten 
 
(1) An den Qualitätsprüfungen der ärztlichen Dokumentation müssen sich auch die 

Vertragsärzte beteiligen, die ihre Genehmigung zur Durchführung und Abrech-
nung von Säuglingssonographien vor Inkrafttreten dieser Anlage erhalten ha-
ben. 



Anlage V (Regelmäßige Überprüfung der ärztlichen Dokumentation bei der sonographischen Untersuchung der 
Säuglingshüfte nach § 12) der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V 

1. Ärzte, die nach der bis zum 31.03.2012 geltenden Fassung dieser An-
lage im Rahmen einer Stichprobenprüfung die Anforderungen an eine 
sachgerechte Dokumentation erfüllt haben (§ 9 Satz 1 der al-
ten Fassung), werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung entsprechend geprüft. 

 
2. Ärzte, die nach der bis zum 31.03.2012 geltenden Fassung dieser An-

lage für eine Wiederholungsprüfung vorgesehen waren, werden inner-
halb eines Jahres nach der letzten Stichprobenprüfung nach den Krite-
rien dieser Vereinbarung geprüft. 

 
3. Ärzte, deren Genehmigung nach der bis zum 31.03.2012 geltenden Fas-

sung dieser Anlage im Rahmen einer Stichprobenprüfung widerrufen 
wurde, werden im Falle einer erneuten Antragstellung im Rahmen der 
Initialprüfung nach den Kriterien dieser Vereinbarung geprüft. 

 
(2) Die Änderungen treten am 01.04.2012 in Kraft. 



Anlage V (Regelmäßige Überprüfung der ärztlichen Dokumentation bei der sonographischen Untersuchung der 
Säuglingshüfte nach § 12) der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V 

 

Anhang 1: Fortbildungskurs zur Sonographie der Säuglingshüfte gemäß  
§ 11 Abs. 3  

 
Kursinhalte: 
 
1. Eingangstest 
 

Zu Beginn der Fortbildung soll ein kurzer Eingangstest durchgeführt werden 
(Auswertung und Beurteilung von charakteristischen Bildern sowie Beantwortung 
von Fragen). Der Test dient der Erfassung des aktuellen Wissensstandes, um 
Wissenslücken aufzudecken, die im weiteren Verlauf des Kurses individuell be-
handelt werden. 

 
2. Lehrinhalte 
 

2.1. Theoretische Grundlagen 
 

2.1.1. Anatomische Identifizierung 
2.1.2. Brauchbarkeitsprüfung 
2.1.3. Typeneinteilung 
2.1.4. Befundstandard (sonographisch und formal) 
2.1.5. Deskription 

 
2.2. Theorie der Untersuchungstechnik 

 
2.2.1. Messtechnik 
2.2.2. Typisierung sonographischer Hüftgelenksbefunde, Sonometer 
2.2.3. Instabilität und elastische Federung, „dynamische“ Stressuntersu-

chung 
2.2.4. Kippfehler (und deren Vermeidung) 

 
2.3. Abtasttechnik (mittels praktischer Übungen) 

 
2.4. Behandlung von Hüftreifungsstörungen 

 
2.5. Qualitätssicherung: Erläuterung zur Anlage V „Regelmäßige Überprüfung 

der ärztlichen Dokumentation bei der sonographischen Untersuchung der 
Säuglingshüfte nach § 12“ der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 
SGB V 

 
3. Abschlusstest 
 
Einzelbeurteilung an Archivmaterial (anatomische Identifikation, Messtechnik, thera-
peutische Konsequenzen), Leistungskontrolle und Evaluation 
 
Der hier beschriebene Fortbildungskurs kann ersetzt werden durch einen Kurs, der 
die Anforderungen an einen Abschlusskurs gemäß § 6 der Ultraschall-Vereinbarung 
in Verbindung mit Nr. 10.2 Anlage II der Ultraschall-Vereinbarung erfüllt. 



Anlage V (Regelmäßige Überprüfung der ärztlichen Dokumentation bei der sonographischen Untersuchung der 
Säuglingshüfte nach § 12) der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V 

Weitere Anforderungen: 
 
Dauer mindestens 8 Unterrichtsstunden 
 
Maximal 20 Teilnehmer je Kursleiter 
 
Der Kursleiter muss nach § 8 Buchstabe c) Ultraschall-Vereinbarung qualifiziert sein. 
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